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Mitteilungen zur Jahresversammlung siehe Seilc72
Rapport sur l'Assemblée annuelle voir poge 72
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Zwei Denkmäler zürcherischer Baukunst
Von Ob er rr cht er Dr. B alsiger

1. jVLu raltengut
Pradisßosition zur Pietàtlosigieit. — Gefahr des Abbruchs auch fur das J^luraltengut.

Seine baultunstlerisehen Eigenschaften. — Federnkrieg und — Sieg.

Es gehörte bisher geradezu zu den Traditionen der Zürcher, von Zeit
zu Zeit ihren guten, alten Bauwerken gegenüber Pietätlosigkeiten zu begehen.
Das Blut der Alemannen, die im Jahre 406 Turicum zertrümmerten und
alle Denkmaler der Römer und Christen dem Erdboden gleichmachten, um
ein Fischerdorf anzulegen, spukt allezeit noch mächtig in ihren Adern.
Zur Bilderstürmerei waren sie wahrlich wie niemand sonst begabt. Sogar
das ehrwürdige Grossmünster verleidete ihnen, als 1763 der Waldmannsche
Glockenturm bis auf den Glockenstuhl niederbrannte. Wollten sie die
ehrwürdige Kirche damals doch tatsächlich niederlegen, um an Stelle der

„alten Kiste" einen modern antikisierten Tempel zu errichten. Hätte nicht
der Chorherr Breitinger eindringlich protestiert, der Plan wäre gelungen**).
Das wundervolle, 1806 in strengstem Empirestil erbaute Casino, eines der
schönsten Gebäude weit und breit, orgelten sie 1874 zu einem öden Gerichtshaus

um. Längst hatten sie die schmückenden Tore und überaus reizvollen
Türme niedergelegt, die Seidenhöfe, das Kaufhaus, das so flott im Wasser
stand, und manches andere geschlissen, vermeintlichem Verkehrsbedürfnisse
oder anderen, im Augenblicke unabweisbar scheinenden Forderungen
geopfert. Grosstadt ist Zürich dennoch nicht geworden, dafür aber hat es

*) Siehe den ersten Teil dieses Artikels in No. 3 dieses Jahrgangs (Aprilnummer).
**) Prof. Dr. Hans Konr. Escher: „Bilder aus Zürichs künstlerischem Leben bis zum

Beginne des 19. Jahrhunderls", Bundesblatt der Studentenverbindungen Schwizerhüsli/Basel,
Zähringia/Bern und Carolingia/Zürich.
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